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vor dem Internationalen Gerichtshof (IHG) im besonderen 
vermittels der Beilegung von Streitigkeiten über die Ausle- 

, gung und Anwendung von Menschenrechtskonventionen zu 
deren Durchsetzung beitragen können. In einzelnen Verträgen 
sind auch entsprechende Streitbeilegungs- bzw. IGH-Klauseln 
enthalten.18 Doch selbst wenn der Weg zum IGH nicht durch 
eine vorliegende Vorbehaltserklärung ausgeschlossen sein 
sollte19, bleibt die Frage, welcher Staat im Falle von Men
schenrechtsverträgen daran interessiert wäre, ihn zu beschrei
ten. Das ist bisher auch nicht geschehen. Hinzu kommt, daß 
der IGH in der Regel kaum sachkundiger Auslegungs- und 
Anwendungsfragen in bezug auf jene Konventionen erörtern 
könnte, als es die jeweiligen speziellen Vertragsorgane kön
nen und tun. Schließlich hat der IGH von sich aus auf die 
Vorrangwirkung der vertraglichen Kontrollverfahren im Be
reich der Menschenrechte hingewiesen.20

Typen vertraglicher Kontrollverfahren

Angesichts dieser Interessenlage ist es nicht verwunderlich, 
daß der Typ des Staatenbeschwerdeverfahrens innerhalb der 
vertraglichen Kontrollverfahren und -mechanismen auf dem 
Gebiet der Menschenrechte praktisch so gut wie keine Rolle 
gespielt hat. Es handelt sich bei diesem, meist fakultativ ge
stalteten Verfahrenstyp um ein besonders formalisiertes und 
auf gütliche („freundschaftliche“) Beilegung orientiertes Ver
fahren zur Streitbeilegung im Hinblick auf die Behauptung 
einer Vertragsverletzung durch einen Vertragsstaat gegenüber 
einem anderen. Auch in der Praxis der Internationalen Ar
beitsorganisation (ILO) ist diese bzw. eine ähnliche Art des 
Beschwerdeverfahrens bis Anfang der sechziger Jahre nicht 
zum Zuge gekommen. Erst "danach kam es zur Behandlung 
einiger Fälle. Als Erklärung für diese Tatsache ist anzuneh
men, daß „ . . .  die politische Spannung im Umfeld den Streit
frage das Element der Zurückhaltung beseitigte, das bis da
hin zu einem Verzicht auf die Nutzung des Beschwerdever
fahrens geführt hatte“.21 Internationale Menschenrechtsförde
rung — auch in Gestalt des Staatenbeschwerdeverfahrens — 
sollte aber nicht aus einer Situation der „politischen Span
nung“ heraus erfolgen.

Der Typ des internationalen Kontrollverfahrens, der in der 
Vertrags- und Organisationspraxis am häufigsten anzutref
fen ist, ist das Berichtsverfähren. Es gewährt einen umfassen
den Einblick in die Menschenrechtssituation eines Landes (in 
Gestalt der Berichte, Diskussionsprotokolle u. ä.).22 Das Ver
fahren ist — wie die Praxis zeigt — durchaus kritisch und 
effektiv. In seinem Rahmen findet der Dialog (zwischen den 
Kontrollgremien und den Staatenvertretern) in Form einer 
regelrechten Verfahrenstechnik statt. Man sollte und könnte 
also auch insoweit die bereits bestehenden Formen und Struk
turen nutzen.

Die grundsätzlich positive Wertung des Berichtsverfahrens 
bedeutet nicht, daß hier keine Reserven mehr vorhanden wä
ren. Sie liegen neben der Qualität der mit dem Verfahren be
trauten Organe und ihrer Mitglieder vor allem in der Qualität 
der Berichte und anderweitigen Informationen der Vertrags
staaten. Die Berichte und Informationen könnten in der Re
gel noch (selbst-)kritischer ausfallen. Das betrifft u. a. auch 
die sozialistischen Staaten, deren Erfolge bei der Verwirkli
chung der Menschenrechte dann um so überzeugender hervor
treten würden.23 24

Im Unterschied zum Berichtsverfahren ist das Individual
beschwerdeverfahren — der dritte Grundtyp international
menschenrechtlicher Kontrollverfahren — vom jeweiligen Ein
zelfall und (damit) von Zufälligkeiten abhängig. Dennoch ist 
es kein innerstaatliches Gerichtsverfahren und läuft vor ent
fernten internationalen Gremien ab. In den universellen Kon
ventionen ist das Einzelbeschwerdeverfahren durchweg fakul
tativ gestaltet; seine Akzeptierung hängt von einer entspre
chenden politischen Entscheidung der Staaten ab. Als erstes 
sozialistisches Land hat im vergangenen Jahr Ungarn das 
Fakultativprotokoll zur Konvention über Bürgerrechte und 
politische Rechte von 1966 ratifiziert und damit das darin 
fixierte Individualverfahreri anerkannt.21 Zu diesem Schritt 
war in westlichen Staaten u. a. davon die Rede25, daß die Ak
zeptierung des Einzelbeschwerdeverfahrens durch sozialisti

sche Staaten ein Aufgeben ihrer Haltung zur Relation Men
schenrechte — innere Angelegenheiten — Intervention und ein 
wesentliches Vorankommen auf dem Wege zu einer „gemein
samen Menschenrechtskonzeption auf universeller Ebene“ be
deuten würde.26

Wie eingangs dargelegt, verlangt aber gerade diese uni
verselle Menschenrechtskonzeption eine Respektierung des 
Bereichs der inneren Angelegenheiten, und es bleibt eine Tat
sache, daß die eigentliche Gewährleistung der Menschenrechte 
im innerstaatlich-landesrechtlichen Raum ggf. unter Einschal
tung nationaler Gerichte erfolgen muß. Dies findet besonders 
deutlich in der „Regel von der Erschöpfung des innerstaat
lichen Rechtsweges“ seinen Ausdruck, die eine unabdingbare, 
explizite Verfahrensvoraussetzung für das Individualbe
schwerdeverfahren darstellt. In diesem Zusammenhang gibt 
B. G r a e f r a t h  folgenden Hinweis: „Ein ... perfektionier
tes innerstaatliches Rechtsmittelsystem garantiert, daß es 
kaum jemals ausgeschöpft und damit als effektive Sperre 
gegenüber einem internationalen Beschwerdeweg nutzbar 
wird.“27

Die BRD hält das regionale westeuropäische Individual
beschwerdesystem offensichtlich für effektiver und lehnt bis 
jetzt eine Ratifikation des Fakultativprotokolls ab, weil sie 
befürchtet, daß es Überschneidungen zwischen dem regionalen 
und dem universellen System geben könnte.28 In ähnliche 
Richtung zielen Vorbehaltserklärungen anderer westeuropä
ischer Staaten, durch die ausgeschlossen werden soll, daß eine 
bereits im Rahmen der westeuropäischen Konvention behan
delte Sache noch einmal im Menschenrechtskomitee behandelt 
wird.29

Berichts-, Staatenbeschwerde- und Individualbeschwerde- 
verfahren stellen die Grund- und Haupttypen internationaler, 
menschenrechtlicher Kontrollverfahren im universellen wie
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